
Inhalt Seite

A. Evangelische Kirche in Deutschland
Nr. 23 – Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland. Vom 27. April 2023. 52

B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland

C. Informationen

A. Evangelische Kirche in Deutschland

Nr. 23
Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission

der Diakonie Deutschland.
Vom 27. April 2023.

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland hat gemäß der Ordnung vom 7. Juni 2001 in der
Fassung vom 21. Dezember 2022 folgenden Beschluss gefasst:

I. Anpassung des § 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 der AVR.DD
1. In § 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 6 AVR.DD werden die Worte „in Höhe von 5,70 €“ ersatzlos gestrichen.
2. In § 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird der folgende neue Satz 7 angefügt:

„Der Zuschlag bemisst sich mit 15 v. H. des Stundenentgeltes der EG 13 nach der Anlage 9 in der jeweils
geltenden Fassung (vgl. § 20a Absatz 3 Satz 2).“

3. Die Anmerkung zu § 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter erhält vom Entgelt des § 15 den Teil, der dem Maß der mit ihnen
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit entspricht. Zum Ausgleich des erhöhten Maßes der in Monats-
beträgen festgelegten Zulagen erhält die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter pauschal einen Zuschlag für jede
über 39 Stunden hinausgehende Stunde.“
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II. Inkrafttreten
Der Beschluss tritt mit Veröffentlichung in Kraft.
B e r l i n, den 10. Mai 2023

Arbeitsrechtliche Kommission
der Diakonie Deutschland

Jörg K a m p s
Vorsitzender
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Ihr Weg zu uns:
Tel. 0431 59 49 99-555 
kontakt@kirchenshop.de 

Jetzt kostenlos

registrieren auf

www.kirc
henshop

.de

Die ganzen Geschichten auf www.fuerunsermorgen.de

Ihr Weg zu uns:
Tel. 0431 59 49 99-555 
kontakt@kirchenshop.de 

Es ist Zeit für eine Veränderung. Eine nachhaltige Lebensweise beginnt oft im Konsum-
verhalten. Weniger dafür hochwertiger. Langsamer dafür intensiver.  Simone, Thomas, 
Nadine und Müge machen es uns vor, den Arbeitsalltag mit Leichtigkeit nachhaltig ge-
stalten. Ob Upcycling von vergessenen Ressourcen über das Weglassen von Auto und 
Co. bis hin zum gemeinsamen Anpacken im KiTa eigenen Gemüsegarten. Lassen Sie 
sich von unseren Nachhaltigkeitsvorbildern inspirieren!

Seien auch Sie Vorbild und 
registrieren Sie sich jetzt bei 
uns im Shop!

DIE UMWELT SCHONEN.
NACHHALTIGKEIT LEBEN. 
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